
Wie Smartmeter-Verweigerer 
sich gegen Mehrkosten verteidigen können.

Studie vom Dipl.-Ing Andreas Groß vom 17. April 2023

Es  gibt  mehrere  Gründe  für  die  Wasser-  und 
Stromkunden,  die  Installation der  neuen Smart-
meter zu verweigern:

• Steigerung  des  Elektrosmogs  (elektroma-
gnetische Belastungen) im Wohn- und Ar-
beitsbereit, der nachweislich gesundheits-
gefährdent ist.

• Verletzung  der  Persönlichkeitsrechte 
durch  dauernde  Datenübermittlung  des 
Verbrauchs. Das ist ein untragbares Spio-
nage-System.

• Die Möglichkeit der E-Werke, aus verschie-
denen  Gründen  die  weitere  Versorgung 
durch Strom, Gas und Wasser einzuschrän-
ken oder  zu stoppen:  Wie z.B.  Zahlungs-
verzug, Boykott und Protestaktionen oder 
auch drohender Blackout. In Brasilien hat-
ten die Kunden gegen massive Preiserhö-
hungen  einen  Boykott  ausgerufen,  da 
bedauern  die  Versorgungsbetriebe  noch 
keine Smartmeter installiert zu haben, um 
allen  Protestierenden die  Versorgung ab-
zustellen.

Tatsächlich muss bzgl. der Smartmeter kein Bitt-
gesuch eingereicht werden, dann die Installation 
darf nicht gegen den Willen des Bewohners – sei 
es ein Mieter oder ein Immobilienbesitzer – vor-
genommen werden. Genau genommen bedarf es 
sogar der ausdrücklichen Zustimmung. 

Im Falle von Mietshäusern mag es jedoch hinrei-
chen, dass der Hausverwalter den Zugang ermög-
licht. Insofern ist es sinnvoll, vorsorglich dem Ver-
sorger  die  mögliche  Installation  zu  verweigern, 

damit die Verletzung der Privatspäre von vor-
herein klar gestellt wurde.

Hier kann man einen Musterbrief anfordern, 
um sich vorsorglich gegen ein Smartmeter zu 
wehren:  https://schutz-vor-strahlung.ch/
news/smartmeter-die-strahlende-blackbox/
#ich-m%c3%b6chte-den-smartmeter-vorsorg-
lich-ablehnen 

Es ist sinnvoll diesen per Einschreiben oder 
A-Post Plus zu versenden, um ihn beweisen 
zu können.

Daraufhin wird der Versorgungsbetrieb ver-
suchen, einen davon abzubringen, indem sie 
ankündigen,  dass  man die  erhöhten Kosten 
für die Ablesung zu zahlen hat. Teilweise le-
gen sie einem einen Vertrag mit  einem Be-
trag vor, wie z.B. 100 CHF pro Jahr und bit-
ten um Unterschrift für diesen Vertrag.

Den darf man auf keinen Fall unterschreiben, 
weil man damit alle Rechtsmittel aufgibt.

Tatsächlich kann man so ein Schreiben igno-
rieren,  nur  abheften,  als  Beweis,  dass  die 
Verweigerung beim Werk angekommen und 
bemerkt  wurde.  Es  reicht,  dass  die  davon 
wissen.

Auch  diesen  Ablesebetrag  wird  man  kaum 
zahlen müssen. Etwaige Rechnungen mit Ver-
weigerung zurück schicken. Sollen die einen 
doch verklagen. Existert irgend eine Privat-
Rechtsschutzversicherung? Im Folgenden die 
Begründung,  warum  keine  solchen  Beträge 
fällig sind:
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Wie die Strom-Tarife ermittelt werden
Und bei  Gas  und Wasser  wird  es  kaum anders 
sein.

Der Strompreis ist gesetzlich an die Kosten der 
Stromlieferanten geknüpft: plus einem Profitauf-
schlag. D.h. der Profit wird gesteigert, indem man 
die Gesamtkosten steigert. Zur Überprüfung hat 
der Gesetzgeber ein ausführliches Regelwerk für 
die E-Werke erstellt,  wie sie  ihre Kosten in der 
Buchhaltung aufschlüsseln müssen. 

So  wird  das  vom  Staat  überprüfbar  über  die 
Buchprüfung. Da sind die Ablesekosten auch in ei-
nigen Kostenkonten zu finden. 

Insofern sollte es einfach für die E-Werke sein, zu 
beweisen welche Kosten die Smart-Meter-Nutzer 
verursachen und welche die Verweigerer.  Wahr-
scheinlich sind die Verweigerer billiger und kön-
nen einen Nachlass  auf  die  Stromrechnung for-
dern. 

Das  aber  natürlich  nur  nach einem Prozess-Ge-
winn auf Basis dieser Argumentation. Denn das 
Gesetz sagt schon, dass die Mehrkosten für Ver-
weigerer über eine Gebühr verlangt werden kön-
nen. Tatsächlich sind diese vermutlich negativ. es 
sei denn, die E-Werke würden jetzt sehr aufwendi-
ge Ablese-Aktionen betreiben,  die es früher gar 
nicht gab, weil sie mal 5 gerade sein liessen. es 
ist  eben  ökonomischer,  auch  Falschmeldungen 
von einzelnen Mietern zu akzeptieren, weil  sich 
auf lange Sicht alles wieder einrenkt. 

Wenn z.B.  ein  Mieter  systematisch  vom Zähler-
stand  Abzüge  macht  vor  seinem  Bericht,  dann 
kann  er  damit  jahrelang  durchkommen,  bis  ein 
Nachmieter die Wohnung übernimmt. Wenn die-
ser dann - oder der Verwalter - den richtigen Zäh-
lerstand berichtet, dann muss entweder der alte 
Mieter doch noch -  wenn auch verspätet -  alles 
zahlen.  Oder der Nachmieter versäumt das und 
muss halt die Zeche für den Vormieter mitzahlen. 

So  oder  so  bekommen  die  E-Werke  auch  bei 
Selbstablesern  früher  oder  später  ihr  Geld.  Da 
das eh wohl nur weniger als 1% der Leute ma-
chen,  kann  es  egal  sein.  Genauere  Ablesungen 
kommen halt viel zu teuer.

Wenn sie jetzt auf Smartmeter wechseln und 
dann jemand (womöglich eine externe Firma 
zu 120 CHF/Std) zu den Verweigerern schi-
cken,  die  das  "professionell"  ablesen:  Klar, 
das wird dann teuer. Billiger wäre Angestellte 
des  E-Werks.  Aber  wie  gesagt,  es  ist  nicht 
einzusehen, warum nicht die Kunden einfach 
ein Foto vom Zählerstand einschicken sollen: 
das wäre fürs E-Werk dann jeweils ein paar 
Minute  Arbeit,  diese  Zahlen  beim  Kunden-
konto einzutragen und auch präzise.

Also: wenn es nach dem Gesetz gehen würde 
-  vielleicht  erst  nach  einem Gerichtsgang - 
dann werden die E-Werke verlieren und uns 
noch für die Verweigerung Geld ausbezahlen 
müssen, da wir ihnen Kosten einsparen.

Als Beleg für obige Behauptung verweise ich 
auf  Artikel  7  der  Stromversorgungsverord-
nung (StromVV)

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/
2008/226/de#art_7 

"Das Ziel  der Erhebung zur Kos-
tenrechnung ist es, der ElCom die 
Grundlagen für die anrechenbaren 
Netz-  und  Gestehungskosten 
(Energie)  und  damit  der  Tarife 
2023 zu übermitteln. " https://ww-
w.elcom.admin.ch/elcom/de/
home/themen/strompreise/weglei-
tungkore.html/ 

Die E-Werke können also nicht - wie die freie 
Wirtschaft  -  ihre  Preise/Tarife  frei  bestim-
men,  weil  sie  eine  Monopolstellung  haben. 
Sondern wie gesagt:  sie müssen die Kosten 
detailliert vorlegen und bekommen dann von 
der Eidgenössischen Elektrizitätskommission 
ElCom einen Aufschlag für den Profit bewil-
ligt.

"Die  ElCom  ist  die  unabhängige 
staatliche  Regulierungsbehörde 
im Elektrizitätsbereich.  Sie  über-
wacht die Einhaltung des Strom-
versorgungs-  und  Energiegeset-
zes,  trifft  die  dazu  nötigen  Ent-
scheide und erlässt Verfügungen. 
Sie beaufsichtigt die Strompreise 
und  entscheidet  bei  Differenzen 
betreffend  den  Netzzugang.  Sie 
überwacht  zudem  die  Versor-
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gungssicherheit  im Strombereich und 
regelt  Fragen  zum  internationalen 
Stromtransport und -handel.  Schliess-
lich entscheidet die ElCom in Streitig-
keiten zu Rückliefervergütungen sowie 
zwischen Netzbetreiber und Eigenver-
braucher."  https://www.elcom.ad-
min.ch/elcom/de/home.html 

Wir sind also alles andere als den E-Werken aus-
geliefert, sondern die müssen sich uns gegenüber 
rechtfertigen.

Die  berufen  sich  wohl  auf  diesen  Satz  in  der 
StromVV Art. 8a Intelligente Messsysteme

"Kann  ein  intelligentes  Messsystem 
nicht installiert werden, weil der End-
verbraucher,  Erzeuger oder Speicher-
betreiber  dessen  Einsatz  verweigert, 
so kann der Netzbetreiber die dadurch 
entstehenden  Mehrkosten  der  Mes-
sung vom Zeitpunkt der Verweigerung 
an  individuell  in  Rechnung  stellen." 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/

2008/226/de#art_8_a 

Aber eben nur, wenn die Mehrkosten bewie-
sen werden können. Und tatsächlich werden 
die Kosten fürs Ablesen allgemein und für die 
Smartmeter getrennt gebucht:

Aus Art. 7:

"f.    Kosten für das Mess- und In-
formationswesen;

f-2   Kosten für intelligente Mess-
systeme;"

Vor Gericht werden sie Auskunft geben müs-
sen,  wieviele  Kunden Verweigerer  sind  und 
die angeblichen Mehrkosten belegen müssen. 
Wir verweisen auf die Kostenposition f-2.

Gib meine obigen Auführungen von Heu-
te einem Rechtsanwalt und er wird einen 
Prozess erfolgreich führen können.

Mehr  Infos  in  unserem  Telegramkanal 
https://t.me/smartmeter_CH 
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